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Ab wann kann mein Kind die Firmung empfangen? 

Weltweit gibt es sehr unterschiedliche Modelle, in welchem Alter die Firmung gespendet wird. 

In den deutschen Diözesen und Bistümern wird meist nach Jahrgängen gefirmt. Das bedeutet, 

dass die Eltern eingeladen werden, ihr getauftes Kind firmen zu lassen, wenn es im 

entsprechenden Alter ist. In der Schweiz und in Deutschland ist das meist im Alter zwischen 

14 und 18 Jahren. In der Schweiz gibt es Orte, in denen ab dem 18. Lebensjahr das 

Firmsakrament gespendet wird. Möglich ist eine Firmung aber auch früher, denn die 

Voraussetzung zur Firmung ist das Verstehen dessen, was mit dem Sakrament gemeint ist. Das 

wird mit dem Erreichen des Vernunftgebrauchs vorausgesetzt, (kirchenrechtlich ist dies das 

siebte Lebensjahr). Das Sakrament der Firmung setzt aber auf jeden Fall den Empfang der 

Taufe voraus. 


